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Gewinneinkunftsarten 

Gewinnermittlung 

Einkünfte sind  

der Gewinn 

1 Überblick 

Die im allgemeinen Sprachgebrauch als „Selbstständige“ bezeichnete Personengruppe kann 

aus steuerlicher Sicht unterschiedliche Einkünfte erzielen. Sind diese steuerbar, gehören 

sie zu einer der drei Haupt- bzw. Gewinneinkunftsarten.  

Welche Einkünfte dies im Einzelnen sind, ergibt sich aus § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG. Es 

handelt sich dabei um die  

 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG und den 

§ 13 und § 14 EStG, 

 Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem. § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG und den § 15, § 16 

und § 17 EStG sowie 

 Einkünfte aus selbstständiger Arbeit gem. § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG und 

§ 18 EStG. 

Die Einkünfte entsprechen dabei dem Gewinn aus der jeweiligen Betätigung. Gewinn ist 

bei Bilanzierenden der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss ei-

nes Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirt-

schaftsjahres, § 4 Abs. 1 S. 1 EStG. Wurden während eines Wirtschaftsjahres Entnahmen 

oder Einlagen getätigt, sind diese Vorgänge zu korrigieren, da sie nicht betrieblich bedingt 

sind.  

Elementar für die Qualifikation als Gewinneinkünfte ist nach § 15 Abs. 2 EStG, dass die 

zugrundeliegende Tätigkeit: 

 selbstständig, 

 nachhaltig und 

 mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird, 

 eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr stattfindet, 

 keine reine Vermögensverwaltung i. S. d. § 14 S. 3 AO vorliegt.  

Diese Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 S. 1 EStG gelten nach der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs1 in gleicher Weise für die anderen Gewinneinkunftsarten, ohne dass die 

§ 13 und § 18 EStG einen Verweis auf diese Vorschrift enthalten. 

In welcher Weise der Gewinn ermittelt wird, ist für die Qualifikation als Gewinneinkünfte 

irrelevant. Prinzipiell besteht aber neben der Möglichkeit bzw. Pflicht zur Bilanzierung un-

ter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit, den Gewinn als Überschuss der 

Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben zu ermitteln, § 4 Abs. 3 S. 1 EStG. Der 

Gewinn eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ist unter bestimmten Voraussetzungen 

vorrangig gem. § 13a EStG nach Durchschnittssätzen zu ermitteln.  

Hinweis: Wird bilanziert, sind die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnung grund-

sätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln, § 5b EStG. Dies gilt 

gem. § 60 Abs. 4 EStDV auch für Einnahmen-Überschussrechner, sowie nach § 13a Abs. 3 

S. 4 EStG für Land- und Forstwirte bei Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen.  

 

1  BFH-Urteil v. 26.02.2004, IV R 43/02, BStBl. II 2004, S. 455. 
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Buchführungs- und 

Aufzeichnungspflicht 

2 Gewinnermittlung & Buchführung 

2.1 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 

2.1.1 Sinn und Zweck 

Zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen sind den Steuerpflichtigen Buchführungs- 

und Aufzeichnungspflichten auferlegt. Besteht bezüglich der sachlichen Richtigkeit so-

wie den Erfordernissen der Dokumentationspflicht kein Anlass diesen zu Misstrauen, so sind 

die Aufzeichnungen die Basis für die Besteuerung der Einkünfte, § 158 AO. 

Liegt indes ein Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vor, so kön-

nen unterschiedliche – und nicht zu unterschätzende – Rechtsfolgen eintreten, bspw.: 

 Keine besondere Aufzeichnung der Bewirtungsaufwendungen (gesondertes Konto) 

führt zu nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben gem. § 4 Abs. 7 EStG. 

 Keine ordnungsgemäße Aufzeichnung bezüglich der Bareinnahmen führt zu Schät-

zungen der Besteuerungsgrundlagen gem. § 162 AO, wenn auch nur in Form etwa-

iger „Teilschätzungen“ oder Sicherheitszuschläge. 

Hinweis: Unter Umständen kann der Verstoß gegen die o. g. Pflichten auch eine Ahndung 

nach sich ziehen, wenn die Merkmale des § 379 Abs. 1 AO erfüllt sind und die strafrecht-

lichen Voraussetzungen, u. a. die Tatbestandsmerkmale der Steuerhinterziehung des 

§ 370 AO bzw. leichtfertige Steuerverkürzung i. S. d. § 378 AO, vorliegen. 

2.1.2 Abgeleitete Buchführungs- bzw. Aufzeichnungspflichten (§ 140 AO) 

Ist ein Steuerpflichtiger aufgrund anderer Gesetze – bspw. nach dem HGB – verpflichtet 

Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, so schlägt dies auch auf die Pflich-

ten im Rahmen der Besteuerung durch. 

Beispiel: A betreibt ein Handelsgewerbe, weswegen er Ist-Kaufmann nach § 1 HGB ist. 

Insoweit ist er gem. § 242 HGB zur Bilanzierung verpflichtet. § 140 AO knüpft an die han-

delsrechtliche Bilanzierungspflicht an, sodass A auch für steuerliche Zwecke eine Bilanz 

aufzustellen hat. Nach § 241a HGB können Einzelkaufleute von der Pflicht zur Buchführung 

befreit sein, soweit sie gewisse Größenmerkmale nicht überschreiten. Wird von dem Wahl-

recht Gebrauch gemacht, kann dennoch eine Buchführungspflicht nach § 141 AO bestehen, 

siehe Tz. 2.1.3.  
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